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GLIEDERUNGGLIEDERUNGGLIEDERUNGGLIEDERUNG    
    
Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und in eine praktische Prüfung. 
 
Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände Fachkunde, Angewandte Mathematik und Fachzeichnen. 
 
Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der letzten Klasse der 
fachlichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 
 
Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 
 
PRAKTISCHE PRÜFUNGPRAKTISCHE PRÜFUNGPRAKTISCHE PRÜFUNGPRAKTISCHE PRÜFUNG    
    
PrüfarbeitPrüfarbeitPrüfarbeitPrüfarbeit    
    
Die Prüfung im Gegenstand Prüfarbeit hat nach Angabe der Prüfungskommission folgende Aufgaben zu 
umfassen: 
 1. Die Herstellung eines Polsterwerkstückes nach Angabe, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen 

sind: Begurten, Einbringen eines Federnkerns, Polsterarbeiten und Klebearbeiten mit Schaumstoffen, 
Näharbeiten, Bezieh- und Abschlussarbeiten sowie 

 2. die Durchführung von Arbeitsproben aus den Fachgebieten Tapezieren (Spalieren), Verlegen von 
Bodenbelägen sowie Vorhang und Dekoration. 

 
Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und die 
Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfungskandidaten eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel in 
sieben Arbeitsstunden ausgeführt werden kann. 
 
Die Prüfung im Gegenstand Prüfarbeit ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden. 
 
Für die Bewertung im Gegenstand Prüfarbeit sind folgende Kriterien maßgebend: 
 1. fachgerechte Arbeitsweise, 
 2. Maßhaltigkeit und Sauberkeit, 
 3. fachgerechte Ausführung, 
 4. fachgerechtes Verwenden der richtigen Werkzeuge, Geräte und Maschinen.    
 
FachgesprächFachgesprächFachgesprächFachgespräch    
    
Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 
 
Das Fachgespräch hat sich aus der praktischen betrieblichen Tätigkeit heraus zu entwickeln. Hierbei ist unter 
Verwendung von Fachausdrücken das praktische Wissen des Prüfungskandidaten festzustellen. Der 
Prüfungskandidat hat fachbezogene Probleme und deren Lösungen darzustellen, die für den Auftrag relevanten 
fachlichen Hintergründe aufzuzeigen und die Vorgehensweise bei der Ausführung des Auftrags zu begründen. 
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Die Prüfung ist in Form eines möglichst lebendigen Gesprächs mit Gesprächsvorgabe durch Schilderung von 
Situationen und Problemen zu führen. 
 
Die Themenstellung hat dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen der Berufspraxis des 
Prüfungskandidaten zu entsprechen. Hierbei sind einschlägige Schautafeln, Materialien, Werkzeuge und 
Demonstrationsobjekte heranzuziehen wobei vom Kandidaten ein nach klassischer Methode selbst aufgebauter 
Hocker (Schnürung, Fassonaufbau mit Fasermaterial, Durchnähstiche und Garnierung) mitzubringen ist. Für 
Prüfungskandidaten mit außerordentlicher Zulassung ist ein entsprechendes Demonstrationsobjekt von der 
Lehrlingsstelle zur Verfügung zu stellen. Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind 
miteinzubeziehen. 
 
Das Fachgespräch soll für jeden Prüfungskandidaten 20 Minuten dauern. Eine Verlängerung um höchstens 
zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie 
Bewertung der Leistung des Prüfungskandidaten nicht möglich ist. 
 
THEORETISCHE PRÜFUNGTHEORETISCHE PRÜFUNGTHEORETISCHE PRÜFUNGTHEORETISCHE PRÜFUNG    
    
Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der letzten Klasse der Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der letzten Klasse der Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der letzten Klasse der Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der letzten Klasse der 
fachlichen Berufsschule für den Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur oder den erfolgreichen Abschluss einer fachlichen Berufsschule für den Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur oder den erfolgreichen Abschluss einer fachlichen Berufsschule für den Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur oder den erfolgreichen Abschluss einer fachlichen Berufsschule für den Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur oder den erfolgreichen Abschluss einer 
die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat.die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat.die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat.die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat.    
    
Allgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen    
 
Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von Prüfungskandidaten 
gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist. Die 
theoretische Prüfung kann auch in elektronischer Form erfolgen, wobei jedoch alle wesentlichen Schritte für 
die Prüfungskommission nachvollziehbar sein müssen. 
 
Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 
 
Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen 
der Berufspraxis zu entsprechen. Sie sind den Prüfungskandidaten anlässlich der Aufgabenstellung getrennt zu 
erläutern. 
 
Die schriftlichen Arbeiten des Prüfungskandidaten sind entsprechend zu kennzeichnen.  
 
FachkundeFachkundeFachkundeFachkunde    
    
Die Prüfung hat die stichwortartige Beantwortung von Fragen aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu 
umfassen: 
 1. Werk- und Hilfsstoffe, 
 2. Werkzeuge und Maschinen, 
 3. Arbeitsverfahren. 
Die Prüfung kann auch mit elektronischen Fragebögen geprüft werden. In diesem Fall sind aus jedem Bereich 
fünf Aufgaben zu stellen. 
Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. 
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Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 
 

Angewandte MathematikAngewandte MathematikAngewandte MathematikAngewandte Mathematik    
 

Die Prüfung hat Aufgaben aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen: 
 1. Flächenberechnung, 
 2. Masseberechnung, 
 3. Prozentrechnung, 
 4. Materialbedarfsrechnung, 
 5. Zuschnittsberechnung. 
 

Die Verwendung von Rechenbehelfen, Formeln und Tabellen ist zulässig. 
 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. 
Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden 
 

FachzeichnenFachzeichnenFachzeichnenFachzeichnen    
 

Die Prüfung hat die Anfertigung einer Skizze einer Dekoration in Darstellung und Zuschnitt nach Angabe zu 
umfassen. 
 

Die Aufgabe ist so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden kann. 
 

Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 
 

WiederholungsprüfungWiederholungsprüfungWiederholungsprüfungWiederholungsprüfung    
 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 
Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu 
prüfen. 
 

Eingeschränkte ZusatzprüfungEingeschränkte ZusatzprüfungEingeschränkte ZusatzprüfungEingeschränkte Zusatzprüfung    
 

Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Polsterer kann gemäß § 27 Abs. 2 BAG eine 
eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Tapezierer/in und Dekorateur/in abgelegt werden. Diese erstreckt 
sich auf die Gegenstände Prüfarbeit gemäß § 9 Abs. 1 Z 2 und Fachgespräch. Für die Durchführung der 
eingeschränkten Zusatzprüfung gelten die Bestimmungen der Lehrabschlussprüfung gem. §§ 9, 10 und 11. 
 

Inkrafttreten und SchlussbestimmungenInkrafttreten und SchlussbestimmungenInkrafttreten und SchlussbestimmungenInkrafttreten und Schlussbestimmungen    
 

Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 2011 in Kraft. 
Die Ausbildungsordnung für den Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur, BGBl. II Nr. 270/1997, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 177/2005, tritt unbeschadet Abs. 3 mit Ablauf des 31. Mai 2011 außer Kraft. 
Lehrlinge, die am 31. Mai 2011 im Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur ausgebildet werden, können gemäß 
der in Abs. 2 angeführten Ausbildungsordnung bis zum Ende der vereinbarten Lehrzeit weiter ausgebildet 
werden und können bis ein Jahr nach Ablauf der vereinbarten Lehrzeit zur Lehrabschlussprüfung auf Grund 
den in der Ausbildungsordnung gemäß Abs. 2 enthaltenen Prüfungsvorschriften antreten. 
Die Lehrzeiten, die im Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur zurückgelegt wurden, sind auf die Lehrzeit im 
Lehrberuf Tapezierer/in und Dekorateur/in gemäß dieser Verordnung zur Gänze anzurechnen. 

 


